
Der §11 (6) der Satzung des Bundesverbandes von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
wird wie folgt geändert:

„...Antragsberechtigt sind die Orts- und Kreisverbände, die Landesversammlungen bzw. Landes-
delegiertenkonferenzen, der Länderrat, der Ost-Länderrat, der Frauenrat, der Bundesfinanzrat, der
Parteirat, die Bundesarbeitsgruppen, der Bundesvorstand, die Landesvorstände die Antragskom-
mission im Rahmen ihrer Aufgaben, die allgemeinen Parteiausschüsse gem. § 13 Parteiengesetz
auf Landesebene (Landesausschüsse etc.), 20 Mitglieder, die gemeinschaftlich einen Antrag stellen
sowie die Bundesmitgliederversammlung der GRÜNEN JUGEND und der Bundesvorstand der
GRÜNEN JUGEND. Dringlichkeitsanträge im Laufe der Bundesversammlung sind möglich, wenn
ihre Behandlung von der Mehrheit der Delegierten nicht abgelehnt wird.“

25. Ordentliche Bundesversammlung
15. Oktober 2005, Weser-Ems Halle Oldenburg

Beschluss

Satzungsänderung:
Antragsrecht für den Bundesvorstand GRÜNE JUGEND


